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RS OGH 1963/7/31 3Ob106/63
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.07.1963

Norm

EO §65 C

EO §144

RSchO §31

Rechtssatz

Der Vermerk "Zur Nachricht" der im Exekutionsform Nr 211a der 6. Au6age des Formbuches zur ZPO und EO enthalten

ist, wonach Einwendungen gegen den Schätzwert binnen 8 Tagen zu erheben sind, rechtfertigt weder eine

ausdehnende Auslegung des § 65 EO, noch scha=t sie die gesetzliche Grundlage für die Setzung einer richterlichen

Frist, bei deren Nichteinhaltung die Rechtsfolgen des Ausschlusses von Einwendungen gegen den Schätzwert eintreten

würden.
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